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Gewinnung des Zeugen zur Mitwirkung an der Feststellung der 
Wahrheit und der Erlangung wahrer Zeugenaussanen.
Die Durchführung der Zeugenvernehmung muß insbesondere dazu 
beitragen, daß sich der Zeuge zur Mitwirkung bei der Wahr
heitsfindung bereit findet. Zu diesem Zweck ist der Zeuge 
grundsätzlich in einer seine Aussagebereitschaft fördernden 
Art und Weise auf seine stastsbürnerliehe Pflicht zur Mitwir
kung sn der Erforschung der Wahrheit hinzuwsisen. Ihm ist 
mitzuteilen, worüber er vernommen werden soll. Im Interesse 
einer vom Untersuchungsführer unbeeinflußten Aussage soll 
sich der Zeuge zunächst zusammenhängend zum Gegenstand der 
Vernehmung äußern. Diese Aussagen müssen vom Untersuchungs- 
führer aufmerksam verfolgt und bereits im Moment der Entgegen
nahme einer ersten Analyse und Prüfung ihrer Einordnung in das 
bisherige Rekonstruktionsbild des aoiizuklärenden Geschehens 
einbezogen werden. Diese Eet rach^t^ng^^d^r zusammenhängenden 
Ausssnan des Zeugen sowie die iri%$eSi Ycrbereitu.nr der Zcuncn-
Vernehmung erarbeiteten Fragenkomplexe sind die Grundlage für 

rdie anschließend an die #üsanmenhnnoenden Aussagen des Zeugen* \ T  Jerforderlichen e r g anzegid,erf Fragestellungen durch den Unter- 
suchungsführer. |&i,cbe Fragestellungen sind vor allem not
wendig; f  v •
- zur exakten, Detaillierung der Zeugenaussagen. In der Zeugen- 

sussage und im Protokoll dar Zeugenvernehmung sind vom 
Zeugen festgestellte Tatsachen deutlich von seinen Schluß
folgerungen zu trennen. Es ist erforderlich, exakt begrün
den zu lassen, wie der Zeuge zur Kenntnis der beweiserheb
lichen Tatsachen gelangte. In möglichst großem Umfange sind 
Bezüge zu überprüfbaren Vorgängen herzustellen, such wenn 
diese nicht direkt geeignet sind, das strafrechtlich relevante 
Geschehen zu beweisen.

— zur Klärung von Widersprüchen. Solche Widersprüche können 
sowohl in der Zeugenaussage selbst enthalten sein, als auch 
im Vergleich mit anderen Beweismitteln und deren Informa
tionsgehalt auftreten. Die Zeugenvernehmung muß genutzt 
werden, um die Ursachen für solche Widersprüche durch noch
maliges Nachfragen, Aufforderung zur Detaillierung und


